
 

Leitfaden zur
Umsetzung von
Energy Sharing



Organisatorische Struktur 

Für die Umsetzung von Energy Sharing ist eine klare orga-
nisatorische Struktur erforderlich, die den Vorgaben des    
§ 42c EnWG entspricht. Zentrale Fragen sind, wer als An-
lagenbetreiber auftritt, wer als teilnehmender Letztver-
braucher eingebunden wird und wer die energiewirt-
schaftlichen Prozesse übernimmt. Der Teilnehmerkreis ist
dabei gesetzlich eingeschränkt und umfasst insbeson-
dere natürliche Personen, KMU sowie geeignete juristi-
sche Personen, sofern der Anlagenbetrieb nicht überwie-
gend gewerblich geprägt ist. 

Energy Sharing wird rechtlich als Stromlieferung eingeord-
net. Daher ist neben der internen Organisation der Ge-
meinschaft auch die Einbindung in bestehende energie-
wirtschaftliche Prozesse zu berücksichtigen. In der Pra- xis
empfiehlt sich häufig eine zentrale Organisationsform,
etwa in Form einer Genossenschaft oder Projektgesell-
schaft, die den Betrieb und die Koordination übernimmt. 

Ergänzend kann die Einbindung eines Dienstleisters
sinnvoll sein, insbesondere für Aufgaben wie Bilanzierung,
Abrechnung oder Datenmanagement. Entscheidend ist,
dass Rollen und Verantwortlichkeiten frühzeitig klar defi-
niert werden, um eine rechtssichere und praktikable Um-
setzung zu gewährleisten. 

Vertragsgestaltung 

Die Umsetzung von Energy Sharing erfordert nach § 42c
EnWG zwingend eine klare vertragliche Grundlage. Da- bei
sind grundsätzlich zwei Vertragsarten erforderlich: ein
Vertrag zur gemeinsamen Nutzung sowie ein Stromliefer-
vertrag. Während der Vertrag zur gemeinsamen Nutzung
die interne Organisation regelt – insbesondere den Auftei-
lungsschlüssel, die Verteilung der Strommengen und die
Preisgestaltung –, bildet der Stromliefervertrag die ener-
giewirtschaftliche Grundlage für die Belieferung der teil-
nehmenden Verbraucher. 

Beide Vertragsarten können in einem gemeinsamen Doku-
ment zusammengeführt werden, was die Komplexität für
die Teilnehmenden reduziert. Gleichzeitig ist sicherzustel-
len, dass alle relevanten Aspekte eindeutig geregelt sind.
Dazu gehört insbesondere die transparente Information
darüber, dass der lokal erzeugte Strom den Bedarf nicht
jederzeit vollständig decken kann und daher eine zusätzli-
che Reststromversorgung erforderlich ist. 

In der Praxis kommt der Vertragsgestaltung eine zentrale
Rolle zu, da sie sowohl die interne Funktionsweise der
Energy-Sharing-Gemeinschaft als auch die Einbindung in
das Energiesystem bestimmt. Unklare oder unvollstän-
dige Regelungen können zu Abrechnungsproblemen oder
rechtlichen Unsicherheiten führen. Eine standardisierte
und möglichst einfache Vertragsstruktur ist daher ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor für die Umsetzung. 

Leitfaden / Vorgehensweise 
Technische Umsetzung 

Die technische Umsetzung von Energy Sharing erfordert
eine präzise Erfassung und Zuordnung von Erzeugungs-
und Verbrauchsdaten. Grundlage hierfür ist eine viertel-
stundenscharfe Messung der relevanten Strommengen,
die in der Regel über intelligente Messsysteme oder RLM-
Zähler erfolgt. Nur so kann die bilanzielle Aufteilung des
erzeugten Stroms korrekt abgebildet werden. 

Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die unter-
schiedlichen Messdaten zusammenzuführen und den ein-
zelnen Teilnehmenden eindeutig zuzuordnen. Der gesetz-
liche Rahmen lässt derzeit offen, welcher Akteur diese
Aufgabe im Detail übernimmt. In der Praxis ist daher häu-
fig die Einbindung eines zentralen Akteurs oder Dienstleis-
ters erforderlich, der die Datenaggregation, Aufbereitung
und Weitergabe übernimmt. 

Zudem muss die technische Umsetzung mit den beste-
henden Prozessen der Marktkommunikation und
Bilanzierung kompatibel sein. Dies betrifft insbesondere
die Abstimmung mit Netzbetreibern, Mess-
stellenbetreibern und gegebenenfalls weiteren
Marktakteuren. Eine frühzeitige Klärung der technischen
Anforderungen und Schnittstellen ist daher
entscheidend für eine reibungslose Umsetzung. 

Aufteilungsschlüssel 

Für die Verteilung der erzeugten Strommengen innerhalb
der Energy-Sharing-Gemeinschaft ist ein klar definierter
Aufteilungsschlüssel erforderlich. Dieser legt fest, wel-
cher Anteil der erzeugten Energie den einzelnen Teilneh-
menden in jedem Abrechnungsintervall zugeordnet wird,
und ist verbindlich im Vertrag zur gemeinsamen Nutzung
zu regeln. 

Grundsätzlich lassen sich statische und dynamische Auf-
teilungsschlüssel unterscheiden. Statische Modelle ba-
sieren auf festen Anteilen, während dynamische Modelle
die Verteilung am tatsächlichen zeitgleichen Verbrauch
ausrichten. Letztere ermöglichen in der Regel eine effizi-
entere Nutzung des lokal erzeugten Stroms, da Über-
schüsse reduziert werden. 

Unabhängig vom gewählten Modell muss der Aufteilungs-
schlüssel eindeutig definiert, transparent nachvollziehbar
und technisch umsetzbar sein. Da diebilanzielle Zuord-
nung auf viertelstundenscharfen Messwerten basiert, sind
insbesondere die Anforderungender Mess- und Ab-
rechnungssysteme zu berücksichtigen. Unklare oder
technisch nicht abbildbare Regelungenkönnen zu fehler-
haften Zuordnungen und Abrechnungsproblemen führen. 



Schritt-für-Schritt 

Für die praktische Umsetzung von Energy Sharing emp-
fiehlt sich ein strukturiertes Vorgehen in mehreren aufei-
nander aufbauenden Schritten. Dadurch können rechtli-
che, technische, organisatorische und wirtschaftliche
Anforderungen frühzeitig berücksichtigt und spätere Um-
setzungshemmnisse vermieden werden. 

Projektidee und Zielbild entwickeln 

Am Anfang steht die Frage, welches Ziel mit dem Energy-
Sharing-Modell verfolgt wird. Möglich sind etwa die Sen-
kung von Stromkosten, die bessere lokale Nutzung erneu-
erbarer Erzeugung, die Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern, die Versorgung kommunaler Liegenschaften
oder die Kopplung mit Ladeinfrastruktur. In dieser Phase
sollte bereits grob definiert werden, welche Akteursgrup-
pen beteiligt sein sollen, und welches räumliche Gebiet
betrachtet wird. 

Teilnehmende und Rollen identifizieren 

Im nächsten Schritt ist zu klären, wer konkret an der
Energy-Sharing-Gemeinschaft teilnehmen soll. Dabei ist
zu prüfen, welche Akteure als Erzeuger, welche als Ver-
braucher und welche gegebenenfalls als organisatorische
Träger auftreten. Gleichzeitig muss der Teilnehmerkreis
mit den Vorgaben des § 42c EnWG abgeglichen werden.
Besonders relevant ist dabei die Frage, ob ausschließlich
Haushalte, KMU oder zulässige juristische Personen be-
teiligt sind und ob eine geeignete Trägerstruktur, etwa in
Form einer Genossenschaft oder Projektgesellschaft, auf-
gebaut werden soll. 

Räumliche und regulatorische Voraussetzungen prüfen 

Anschließend ist zu untersuchen, ob das geplante Modell
innerhalb des zulässigen geografischen Rahmens umge-
setzt werden kann. Maßgeblich ist hierbei insbesondere,
ob sich Erzeugung und Verbrauch innerhalb desselben Bi-
lanzierungsgebiets eines Verteilnetzbetreibers befinden.
Parallel dazu sollte geklärt werden, ob die vorgesehenen
Erzeugungsanlagen und Akteurskonstellationen grund-
sätzlich dem Anwendungsbereich des § 42c EnWG ent-
sprechen oder ob rechtliche Unsicherheiten bestehen. 

Erzeugungs- und Verbrauchsstruktur analysieren 

Im vierten Schritt werden die energiewirtschaftlichen
Grundlagen des Projekts erarbeitet. Dazu gehört die Ana-
lyse der vorhandenen oder geplanten Erzeugungsanlagen,
ihrer Leistung und ihres Lastgangs sowie der zeitlichen
Struktur des Stromverbrauchs der potenziellen Teilneh-
menden. Ziel ist es, zu prüfen, ob ein sinnvoller zeitlicher
und mengenmäßiger Zusammenhang zwischen Erzeu-
gung und Verbrauch besteht. Dabei sollte auch früh be-
wertet werden, ob zusätzliche Flexibilitätsoptionen wie
Batteriespeicher, Wärmepumpen oder Lastmanagement
erforderlich sind. 

Organisations- und Betreiberstruktur festlegen 

Auf Basis der bisherigen Ergebnisse ist festzulegen, wie
das Projekt organisatorisch aufgebaut werden soll. Zu
entscheiden ist insbesondere, wer die Anlage betreibt, 

wer Vertragspartner der Teilnehmenden ist und wer
Aufgaben wie Bilanzierung, Abrechnung oder
Datenmanagement übernimmt. Gerade bei größeren oder
komplexeren Vor- haben kann es sinnvoll sein, einen
spezialisierten Dienstleister einzubinden. 

Vertragsmodell und Aufteilungsschlüssel entwickeln 

Im nächsten Schritt sind die vertraglichen Grundlagen zu
erarbeiten. Dazu gehören insbesondere der Vertrag zur
ge- meinsamen Nutzung und der Stromliefervertrag.
Gleichzeitig ist festzulegen, nach welchem
Aufteilungsschlüssel die erzeugten Strommengen den
Teilnehmenden zugeordnet werden. Hier ist zu
entscheiden, ob ein statischer, dynamischer oder
hybrider Schlüssel verwendet werden soll. Die gewählte
Logik muss sowohl rechtlich eindeutig als auch technisch
umsetzbar sein und sollte zur Struktur des jeweiligen
Anwendungsfalls passen. 

Messkonzept und Datenprozesse definieren 

Ein zentraler Umsetzungsschritt ist die technische Kon-
zeption. Es muss geklärt werden, an welchen Punkten
die Strommengen gemessen werden, ob intelligente
Messsysteme oder RLM-Zähler vorhanden sind und wie
die viertelstundenscharfe Zuordnung von Erzeugung und
Verbrauch erfolgt. Darüber hinaus ist festzulegen, wer
die Messdaten aggregiert, verarbeitet und den beteiligten
Akteuren zur Verfügung stellt. Da gerade hier noch
offene regulatorische Fragen stehen, ist dieser Schritt für
die Praxistauglichkeit besonders relevant. 

Wirtschaftlichkeit und Preisgestaltung bewerten 

Bevor das Projekt umgesetzt wird, ist eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung erforderlich. Dabei sind Investitionskos-
ten, laufende Betriebs- und Abrechnungskosten, Rest-
strombezug, mögliche Vermarktung von Überschüssen
und die Preisgestaltung innerhalb der Gemeinschaft zu
berücksichtigen. Da der geltende Rechtsrahmen bislang
keine spezifischen finanziellen Anreize für Energy Sharing
vorsieht, ist die wirtschaftliche Bewertung ein besonders
sensibler Schritt. 

Umsetzung vorbereiten und Betrieb starten 

Im letzten Schritt werden die organisatorischen, vertragli-
chen und technischen Bausteine zusammengeführt. Dies
umfasst die Vertragsunterzeichnung, die technische Inbe-
triebnahme, die Einrichtung der Mess- und Datenprozesse
sowie die Abstimmung mit Netzbetreibern, Messstellen-
betreibern und gegebenenfalls weiteren Dienstleistern.
Nach dem Start sollte das Modell eng begleitet und regel-
mäßig überprüft werden, um Aufteilungsschlüssel, Be-
triebsweise oder Abrechnungsprozesse bei Bedarf anzu-
passen. 

Insgesamt zeigt sich, dass Energy Sharing kein einzelner
Umsetzungsschritt, sondern ein mehrstufiger Entwick-
lungsprozess ist. Für eine erfolgreicheUmsetzung ist es
entscheidend, rechtliche Zulässigkeit,technische Mach-
barkeit, organisatorische Klarheit und wirtschaftliche
Tragfähigkeit von Anfang an gemeinsamzu betrachten. 
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